
194 Neue Justiz 5/87

rufung zu behandeln wäre) bliebe mit der Struktur des dem 
Erlaß eines Strafbefehls folgenden Verfahrens.2^ nicht ver
einbar, denn ihre Ausübung würde die Überprüfung der an
gefochtenen Schadenersatzentscheidung sogleich in die zweite 
Instanz verlagern, ohne daß das Kreisgeridit vorher Gele
genheit hätte, die Anfechtungsgründe in einer eigenen münd
lichen Verhandlung zu untersuchen. Es gehört aber zu den 
charakteristischen Kennzeichen des Strafbefehlsverfahrens, 
daß es, wenn in ihm nicht abschließend über die strafrecht
liche und materielle Verantwortlichkeit entschieden wird, 
zur Überprüfung der angefochtenen Entscheidung zunächst 
in ein allgemeines Verfahren erster Instanz übergeführt wird 
und nicht direkt in ein Rechtsmittelverfahren.

Um diese — wie ersichtlich auf mehrere Gründe gestütz
ten — auch weiterhin gültigen rechtlichen Konsequenzen zum 
Umfang und zu den Grenzen des Beschwerderechts des Ge
schädigten gegen eine ihn betreffende Schadenersatzentschei
dung im Strafverfahren für jedermann noch klarer zum 
Ausdruck zu bringen, sollte § 310 Abs. 1 Satz 1 StPO aller
dings de lege ferenda wie folgt präzisiert werden: „Wurde 
in einem U r t e i l  über einen Schadenersatzanspruch ent
schieden, kann der Geschädigte gegen die Entscheidung über 
den Schadenersatz Beschwerde einlegen.“

23 Vgl. auch Lehrbuch des StrafveriahrensreChts, a. a. O., S. 278, und 
E. Schroeter, „Gerichtliches Verfahren nach Einspruch gegen einen 
Strafbefehl“, NJ 1980, Heft 5, S. 228.
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In dem zur Diskussion gestellten Beitrag von H. H ö r z/ 
D. S e i d e 1 (NJ 1986, Heft 9, S. 372) wurde nur die strafrecht
liche Verantwortlichkeit wegen Fahrlässigkeit behandelt, 
ohne dabei zu bedenken, daß es für die Beurteilung fahrläs
sig herbeigeführter Schäden in der Rechtspraxis vielfältige 
Konsequenzen daraus für andere Rechtszweige gibt. Obwohl 
die Fahrlässigkeit im Strafrecht anders definiert ist als im 
Arbeitsrecht (§ 252 Abs. 3 AGB) und im Zivilrecht (§ 333 
Abs. 3 ZGB), gelten doch wohl die gleichen Grundsätze, und 
m. E. müßten auch die philosophischen Positionen dazu über
einstimmen. Es ist deshalb m. E. bedenklich, philosophische 
Positionen mit einem so umfassenden Geltungsanspruch nur 
für ein Rechtsgebiet zu entwickeln. Die philosophischen Po
sitionen zum Problem der Schuld gelten für alle Rechtsge
biete und sollten daher auch entsprechend dargestellt werden. 
Dabei ist zu beachten, daß die Aussagen zu den philosophi
schen Positionen nicht nur für Rechtstheoretiker von Bedeu
tung sind, sondern auch bestimmte Vorgaben für die Arbeit 
der in der Praxis tätigen Juristen, der an der Rechtspre
chung und Rechtsverwirklichung beteiligten gesellschaftlichen 
Kräfte (z. B. Schöffen, Mitglieder der Konflikt- und Schieds
kommissionen, Gewerkschaftsfunktionäre) und der staatli
chen Leiter aller Ebenen enthalten. Für sie sind diese Über
legungen zur Fahrlässigkeit, insbesondere zur Verantwortung 
und Verantwortlichkeit, von großer Bedeutung. Ihnen sollte 
durch eine praxisverbundene, verständliche Darstellung die 
Möglichkeit gegeben werden, die Verbindung der wichtigsten 
Rechtsgrundsätze — vor allem der zur Schuld — zu ihren 
marxistisch-leninistischen philosophischen Wurzeln gedank
lich nachzuvollziehen und damit ihre Überzeugung von der 
Richtigkeit und Nützlichkeit ihrer Rechtsarbeit zu festigen.

Unter diesen Aspekten stecken die Verfasser des Beitrags 
den Kreis der Teilnehmer an der von ihnen beabsichtigten 
Diskussion m. E. zu eng ab. Besonders deutlich zeigt sich das 
z. B. an der breiten Behandlung der nach der Auffassung der 
Verfasser so entscheidenden Rolle des Zufalls. Der von ihnen 
dargestellte Zusammenhang zur Wertung fahrlässiger Schuld 
entspricht nach meinen Erfahrungen nicht den Erfordernis
sen der Rechtsanwendung in der Praxis. Die philosophischen 
Zusammenhänge zwischen Notwendigkeit, Zufälligkeit und 
Möglichkeit werden deutlich, jedoch gewinnen die in dem 
Beitrag beschriebenen Postulate zur Rolle des Zufalls im 
Hinblick auf die Probleme der Fahrlässigkeit kaum an Über

zeugungskraft. Ist in der Praxis die — ggf. schuldhafte — 
Herbeiführung eines Schadens rechtlich zu beurteilen, dann 
wird in der Regel die Rolle des Zufalls in der dem jeweiligen 
Vorgang zugrunde liegenden Kausalkette kaum erörtert und 
noch weniger zwischen wesentlichen und unwesentlichen Zu
fällen unterschieden. Generell wird bei Fahrlässigkeit zu
nächst immer die Pflichtenlage geprüft und als zweites da
nach gefragt, ob der für die Erfüllung der Pflichten Verant
wortliche die Möglichkeit hatte, seine Pflichtenlage zu erken
nen und entsprechend zu handeln.

Dieses Herangehen entspricht den drei unterschiedlichen 
Fahrlässigkeitsdefinitionen im StGB, AGB und ZGB und hat 
bisher in unserem Kombinat immer zu einer gründlichen 
Prüfung der Schuld, ihrer Art und Schwere (§ 253 AGB) ge
führt. Staatliche Leiter und Mitglieder der Konfliktkommis
sionen machen sich diese Arbeit wahrhaftig nicht leicht, den
noch sind dabei bis jetzt Zufälligkeiten, die der Herbeifüh
rung des Schadens eventuell mit zugrunde liegen könnteh, 
nicht untersucht und beurteilt worden.

Das trifft auch beim Vorliegen eines Wirtschafts- und 
Entwicklungsrisikos (§ 169 StGB) zu, dessen arbeitsrechtliche 
Bedeutung mindestens ebenso groß ist wie seine strafrecht
liche, das aber leider nur für das Strafrecht definiert ist. Bei 
der Errichtung bzw. Rekonstruktion von Anlagen, die noch 
nicht in industrieller Serie erprobt sind, ist z. B. das Wirt
schafts- und Entwicklungsrisiko der Beteiligten nicht uner
heblich. Während der Erprobung dieser Anlagen müssen viele 
Entscheidungen getroffen werden, deren Ergebnis oft nicht 
den Erwartungen entspricht. In Auswertung dieser Ergeb
nisse werden erneut alle Umstände geprüft und notwendige 
Veränderungen der Anlagen herbeigeführt.

Hier wäre die grundsätzliche Frage, falls strafrechtlich 
oder arbeitsrechtlich Fahrlässigkeit zu untersuchen wäre, die 
nach der verantwortungsbewußten Prüfung aller die Ent
scheidung betreffenden Umstände (insbesondere, ob der 
Stand der Technik umfassend untersucht und beachtet wurde 
und ob die Entscheidung im Kollektiv weiterer Fachleute 
gründlich vorbereitet wurde). Auch bei dieser Wertung dürf
ten Zufälligkeiten kaum eine Rolle spielen. Unerwartete Er
gebnisse werden nach den Erfahrungen in der Praxis der 
Anlagenerprobung auf nicht ausreichende Erkenntnisse zu
rückgeführt.

Charakteristisch für den schwierigen Weg zu einer tech
nischen und arbeitsverhaltensmäßigen Beherrschung einer 
neuen Anlage ist ja gerade, daß die anfängliche Konfronta
tion des Errichterkollektivs mit vielerlei noch undurchsichti
gen Störungsquellen nach und nach abgebaut wird durch Er
kenntnisse und die Beteiligten das Neue immer besser be
herrschen lernen, bis das zum Ziel gestellte Ergebnis, eine 
durchgängige Produktion mit optimalen Parametern, erreicht 
ist.

Neben den vorstehenden kritischen Bemerkungen zu dem 
Beitrag von H. Hörz/D. Seidel muß ich jedoch auch .hervor
heben, daß diese Betrachtungen eine Reihe wertvoller Hin
weise enthalten, die bei der Rechtsanwendung zu gründliche
ren Überlegungen führen. So las ich mit besonderem Inter
esse, daß gesellschaftliche Werte Bedeutungsrelationen von 
Sachverhalten für den Menschen sind, die Nützlichkeit, Sitt
lichkeit und Schönheit umfassen. Bedeutsam sind m. E. auch 
die Aussagen über die Arten des Subjektivismus, ihre Ent
stehung, die Zusammenhänge zum Abbau des Verantwor
tungsbewußtseins und zur Fahrlässigkeit. Zu unterstreichen 
ist auch die erinnernde Aussage, daß initiativreiches schöp
ferisches Handeln höher zu bewerten ist als einfache Pflicht
erfüllung (vgl. § 80 AGB) und daß Verantwortung nicht aus
schließlich anhand des erzielten Erfolges, sondern am inve
stierten, auf Sachkunde beruhenden Engagement zu beurtei
len ist.
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H. H ö r z / D .  S e i d e l  haben in NJ 1986, Heft 9, S. 372 ff. 
Überlegungen zur Diskussion gestellt, die speziell auch für 
das rechtliche Bewerten eventueller Pflichtverletzungen bei 
der medizinischen Betreuung der Bürger zy. Betrachtungen 
anregen.


